KURZE ERLÄUTERUNGEN ZU DEN MUSTERVEREINBARUNGEN DES SELV
Sämtliche Musterverträge des SELV sind juristisch überprüft worden. Sie basieren darauf, dass die Trainer selbständig erwerbend sind. Da insbesondere die AHV-Stellen nicht vom geschriebenen, sondern vom wirklich gelebten Verhältnis zwischen den Parteien ausgehen, kann vom SELV keine Garantie übernommen werden, dass die einzelnen AHV-Stellen den Status „selbständigerwerbend“ an die Trainer erteilen. Des Weiteren übernimmt der SELV keine Haftung für Streitigkeiten aus den Mustervereinbarungen. Es handelt sich dabei lediglich um eine Empfehlung und Hilfeleistung an die Trainer und Clubs. Sämtliche Musterdokumente können kostenlos von Clubs, Eisbahnen und Trainern benutzt werden. 
Sämtliche gelb-markierten Stellen sind individuell zu vereinbaren. 

Des Weiteren ist darauf zu achten, dass bei gewissen Ziffern verschiedene Varianten möglich sind. 

1. Trainervereinbarung zwischen Club und Trainer
Wie bereits erwähnt, basiert die Trainervereinbarung darauf, dass die Trainer des SELV im Status der „Selbständigkeit“ arbeiten. Es ist deshalb wichtig, dass die Trainer für ihre Privatlektionen die Rechnungen direkt an die Eltern stellen. Das Inkasso über die Clubs in Form von Tickets wird deshalb nicht empfohlen. Der Trainer rechnet somit für sein gesamtes Einkommen aus der Trainertätigkeit direkt mit der AHV ab. 

Als Zusatz zur Trainervereinbarung ist die Tarifliste für Clubs unbedingt vollständig auszufüllen und dem Vertrag beizulegen. 

Ebenfalls ist darauf zu achten, dass allenfalls eine Vereinbarung zwischen der Eisbahn und dem Trainer abgeschlossen werden muss. 
2. Vereinbarung zwischen Eisbahn und Trainer

Mit der Eisbahnvereinbarung wird insbesondere geregelt, dass der Trainer im allgemeinen / öffentlichen Eislauf unterrichten darf und welche Entschädigung er dafür der Betriebskommission der Eisbahn bezahlen muss. Es ist dabei zu beachten, dass solche Vereinbarungen nur abzuschliessen sind, wenn auch eine Vereinbarung zwischen dem ortsansässigen Club und dem Trainer besteht. 
3. Elternvereinbarung

Vom SELV wird empfohlen, dass die Trainer mit ihren Auftragsgebern (Eltern der Schüler) eine individuelle Vereinbarung erstellen. Damit sind die Schüler, bzw. deren Eltern auch genau über die Auftragsbedingungen informiert.

4. Tarifliste

Der SELV kann lediglich eine Muster-Tarifliste ohne Zahlen veröffentlichen, da er ansonsten gegen das eidgenössische Wettbewerbsgesetz verstösst. Auf der Homepage http://www.selv.ch/tarife.html ist jedoch die aufgrund einer Umfrage erstellte Auswertung der Entschädigungen für die Saison 2007/2008 einsichtbar. 

Es ist zu beachten, dass für die Clubs sowie für die Privatschüler je eine separate Tarifliste besteht. 
Für allfällige weitere Fragen wenden Sie sich bitte an die Präsidentin SELV: 
Frau Jacqueline Tomasini

Tel.Nr.: 
079 646 57 29

e-Mail:
jtomasini@bluewin.ch
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